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Grenzgänger und Sozialversicherung

Hier wohnen,  
dort arbeiten
Über 200.000 Personen pendeln 
regelmäßig aus den Nachbarlän- 
dern nach Deutschland, um hier zu 
arbeiten. Wie die Sozialversiche- 
rung diese Grenzgänger einstuft 
und was etwa bei Homeoffice zu 
tun ist, ist auf EU-Ebene geregelt. 

Um in ihrem Wohnstaat Versicherungsleistun-
gen zu nutzen, müssen sie bei der deutschen 
Krankenversicherung die Bescheinigung S1 
beantragen.

Erfolgt die Arbeit nicht nur in  Deutschland, 
sondern zum Großteil auch im Wohnstaat, ist 
dieser für die Sozialversicherung zuständig. 
Lässt sich nicht klar feststellen, in welchem 
Land der Schwerpunkt der Arbeit liegt, oder 
kommt eine Anstellung in einem weiteren Land 
dazu, regeln entsprechende Stellen des Wohn-
staats die Zuständigkeit. Die dafür verantwort-
lichen Stellen listet die Deutsche Verbindungs-
stelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA) 
auf ihrer Website auf. Sie klären, wo die betref-
fende Person sozialversichert  werden muss.

Grenzgänger und Homeoffice
Ein seit 2023 gültiges EU-Abkommen erleich-
tert es Arbeitgebern, Grenzgängern fle- 
xible Arbeitsmodelle anzubieten. Arbeiten 
Grenzgänger im Homeoffice, haben sie je  
nach zeitlichem Ausmaß der Heimarbeit 
eine Wahlmöglichkeit, welches Land sie 
sozialversichert.

Anteil der Arbeitszeit  
im Homeoffice

Für die Sozialversicherung 
zuständiger Staat

Weniger als 25 % Sitz des Arbeitgebers

25 bis 49,99 % Wahlmöglichkeit zwischen 
Wohnstaat und Staat des 
Arbeitgebersitzes

50 % oder mehr Wohnstaat

Dieses Abkommen gilt in allen Nachbarlän-
dern Deutschlands außer Dänemark. Mehr 
Informationen sowie die Antragsformulare 
 bietet die DVKA online an.
→ dvka.de

 Elektronische Abwicklung ab 2025 
Die optionale A1-Bescheinigung für 

Grenzgänger, die als Nachweis der Sozialver-
sicherung dient, kann ab Januar 2025 digital 
über die Entgeltabrechnungssoftware oder 
das SV-Meldeportal beantragt werden.

DAT E N  U N D 
FA K T E N

Pendeln über die 
Grenze

Quelle: Bundesinstitut 
für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung auf 
Basis der Statistik der 
Bundesagentur für 
Arbeit, 2023.

der Grenzgänger 
kamen im Jahr 
2022 aus Polen. 

Dahinter liegen 
Frankreich (21 %), 
Tschechien (20 %), 
Österreich (5 %) 
und die Nieder-
lande (4 %).  

Die restlichen  
4 % entfallen 
auf Belgien, die 
Schweiz, Dänemark 
und Luxemburg.

46%

Der Begriff „Grenzgänger“ meint Personen, 
die in einem EU-Staat (beziehungsweise EWR-
Staat oder der Schweiz) arbeiten und in einem 
anderen EU-Staat wohnen. Sie kehren täg-
lich oder mindestens einmal wöchentlich an 
ihren Wohnort zurück. Diese Definition gilt für 
die Sozialversicherung, das Steuerrecht kennt 
andere Bestimmungen. 

Welches Recht wann gilt
Wer bei einem Arbeitgeber mit Sitz in Deutsch-
land arbeitet, fällt in der Regel unter das 
deutsche Sozialversicherungsrecht. Das gilt 
auch bei Grenzgängern. 

Die Gesundheitskasse.

https://www.dvka.de
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Wer in einer PKV Mitglied ist und eine versi-
cherungspflichtige Beschäftigung aufnimmt, 
kann zum Zeitpunkt des Beschäftigungsbe-
ginns wieder in die GKV wechseln. Die Mög-
lichkeit zum Wechsel besteht auch, sobald 
das regelmäßige Jahresarbeitsentgelt (JAE) 
die aktuelle JAE-Grenze unterschreitet, was 
bei Arbeitszeitreduzierung vorkommen kann.

Ein Wechsel zur GKV ist auch zum 1. Janu-
 ar eines jeden Jahres möglich, wenn das 
regelmäßige JAE die zu Beginn des neuen 
Jahres erhöhte JAE-Grenze nicht mehr 

übersteigt oder wenn das Arbeitsentgelt 
nicht nur vorübergehend unterhalb der JAE-
Grenze liegt. Kurzarbeit und stufenweise 
Wiedereingliederung nach Krankheit zählen 
dabei nicht. Vorübergehend ist eine Entgelt-
minderung von nicht mehr als drei Monaten. 

Daneben werden Beschäftigte, deren 
Arbeitsentgelt aufgrund einer zeitlich befris-
teten Teilzeitbeschäftigung während der 
Elternzeit die JAE-Grenze nicht mehr über-
steigt, krankenversicherungspflichtig.

Ausschlusskriterien für die GKV 
Nicht möglich ist ein Wechsel oder der eine 
Rückkehr in die GKV bei Eintritt von Kranken-
versicherungspflicht, wenn
• der oder die Versicherte 55 Jahre oder älter

ist und
• in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der

Krankenversicherungspflicht nicht gesetz-
lich versichert war (als Mitglied oder über
eine Familienversicherung) und

• mindestens in der Hälfte dieser Zeit
(2,5 Jahre) versicherungsfrei war, zum
Beispiel wegen Überschreitens der JAE-
Grenze, von der Krankenversicherungs-
pflicht befreit oder hauptberuflich selbst-
ständig tätig war.

Während der Mutterschaftsfrist und der 
Elternzeit ist die kostenlose Mitversicherung 
über den Ehepartner im Rahmen der Fami-
lienversicherung nicht möglich, wenn die 
Person in Mutterschaft oder Elternzeit nicht 
zuvor Mitglied in der gesetzlichen Kranken-
versicherung war.

Rückkehr von der PKV 

Zurück in die 
Gesetzliche
Für einen Arbeitnehmer oder eine Arbeit-
nehmerin ist eine Rückkehr von der privaten 
Krankenversicherung (PKV) in die gesetzliche 
Krankenversicherung (GKV) in bestimmten 
Fällen und abhängig vom Alter möglich.

 So unterstützt 
die AOK

Mit dem JAE-Rechner der  AOK erkennen 
Arbeit geber auf einen Blick, ob Beschäftigte 
die JAE-Grenze überschreiten. Einfach die  
relevanten Entgeltbestandteile eingeben, 
anklicken, fertig.
→ aok.de/fk/jae-rechner

https://www.aok.de/fk/tools/rechner/jae-rechner/
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Weiterbildung

Arbeitgeber
zuschüsse zum 
Qualifizierungs
geld

Das Qualifizierungsgeld 
unterstützt Betriebe bei 
der Weiterbildung ihrer 
Beschäftigten. Es han-
delt sich um eine Leis-
tung der Arbeitsagentur, 
die der Arbeitgeber aus-
zahlt. Arbeitgeber zahlen 
Beschäftigten während der 
Dauer der Maßnahme kein 
Entgelt. Sie können aber 
wie beim Kurzarbeitergeld 
Zuschüsse leisten. Diese 
Arbeitgeberzuschüsse zäh-
len zum Arbeitsentgelt und 
sind nicht beitragsfrei. 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen

Verbessertes  
eAUVerfahren ab 2025

Die Weiterentwicklungen umfassen die Inte-
gration von Vorsorge- und Rehazeiten, mehr 
Details bei Art und Dauer der Abwesenheit, 
die Darstellung der teilstationären Behand-
lung sowie die Weiterleitung von Daten 
anderer Krankenkassen. Es gibt einen neuen 
Rückmeldegrund bei der Klärung von Unstim-
migkeiten zwischen ärztlichen Praxen und 
Krankenkasse sowie Hinweise für Arbeitge-
ber, wenn der Krankenkasse Arbeitsunfähig-
keitsnachweise vorliegen, die nicht per eAU-
Verfahren übermittelbar sind.
→ aok.de/fk/eau

Sie fragen, 
Experten 
antworten

SOZIALVERSICHERUNGS
NUMMER FÜR AUSLÄNDISCHE 
BESCHÄFTIGTE

Eine grenznah wohnende Bür-
gerin aus Österreich nimmt 
im November ihre Arbeit in 
unserem Betrieb auf. Sie hat 
noch keine Sozialversiche-
rungsnummer, das hat der 
Datenabruf bei der Renten-
versicherung bestätigt. Wenn 
sie bei der AOK Mitglied 
werden möchte und den Mit-
gliedsantrag online ausfüllt, 
bekommt sie dann von der 
Krankenkasse eine Sozialver-
sicherungsnummer zugeteilt?

Liegt keine Sozialversiche-
rungsnummer vor, weil Ihre 
Arbeitnehmerin bislang 
noch keine Beschäftigung in 
Deutschland ausgeübt hat, 
ergänzen Sie als Arbeitgeber 
bei der Anmeldung an die AOK 
die folgenden Angaben:
Name; Geburtsname, wenn 
dieser vom Familienna-
men abweicht; Geburtsort; 
Geburtsland; Geburtsdatum; 
Geschlecht; Staatsangehörig-
keit (Österreich: 151).

Auf Grundlage der Angaben in 
der Anmeldung leitet die AOK 
das Vergabeverfahren für die 
Sozialversicherungsnummer ein. 
Sobald die Rentenversicherung 
die Nummer vergeben hat, teilt 
die AOK Ihnen diese mit.

Sie fragen, unsere Experten 
antworten innerhalb von 
24 Stunden.

→ aok.de/fk/expertenforum

Unternehmen fordern Familienstartzeit
In einem offenen Brief haben mehrere Unternehmen und Verbände die 
Einführung der Familienstartzeit gefordert. Das Gesetzesvorhaben soll 
Vätern nach der Geburt eine zweiwöchige bezahlte Auszeit ermöglichen. 
Finanziert werden soll es über die Umlage U2. Derzeit stimmen sich Fami-
lien- und Finanzministerium dazu ab. Deutschland ist das letzte EU-Land, 
in dem ein derartiger Vaterschaftsurlaub nicht existiert.

Waisenrente bei Freiwilligendienst beitragsfrei
Für Beziehende von Waisenrente, die aufgrund eines Freiwilligendienstes 
versicherungspflichtig werden, ist die Waisenrente bislang beitragspflich-
tig. Zukünftig sind Waisenrenten oder entsprechende Hinterbliebenenver-
sorgungsleistungen während der Ableistung eines Freiwilligendienstes in 
der Kranken- und Pflegeversicherung beitragsfrei. So werden junge Men-
schen entlastet, die sich für die Gesellschaft engagieren.

K U R Z M E L D U N G E N

https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/entgeltfortzahlung-und-ausgleichsverfahren/eau-die-elektronische-au-bescheinigung/
https://www.aok.de/fk/tools/weitere-inhalte/expertenforum/
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Die Betriebsprüfung im Überblick

Digitales Verfahren
Die Betriebsprüfung läuft durch 
das elektronische Verfahren 
weitgehend ohne Prüfer vor Ort ab.

5. Die DRV wertet die Unterlagen vorab aus.
6. Offene Fragen werden gegebenenfalls in

einem Vor-Ort-Termin geklärt.
7. Die DRV informiert den Arbeitgeber über

das Ergebnis der Betriebsprüfung.

Benötigt die DRV ergänzende Dokumente 
wie Stundenzettel oder Arbeitsvertrag,  
fordert sie diese beim Arbeitgeber an. 
Auch sie werden digital eingereicht, 
etwa über das von der DRV angebotene 
Cryptshare-Verfahren.

Ab 1. Januar 2025 sind zudem Daten aus 
der Finanzbuchhaltung verpflichtend bei der 
euBP zu übermitteln. Systemgeprüfte Ent-
geltabrechnungsprogramme enthalten das 
Modul zum Datentransfer.

Häufig führen bei der Betriebsprüfung 
Minijobs und Beschäftigungen im Über-
gangsbereich zu Beanstandungen. Oder es 
entstehen Beitragsnachforderungen durch 
Fehler bei der Umlagepflicht. Mit dem Mini-
job- und Übergangsbereichsrechner sowie 
dem Umlagepflichtrechner der AOK vermei-
den Sie diese Stolperfallen: 
→ aok.de/fk/tools

Das Video des AOK-
Online-Seminars 
„Alles Wichtige zur 
Betriebsprüfung“ 
hilft Arbeitgebern 
bei der Vorberei-
tung. AOK-Exper-
tinnen und -Exper-
ten stellen die euBP 
vor und zeigen, wie 
Fehler vermieden 
werden. 

A K T U E L L

Aktuelle E-Paper zu SV-Themen
Die E-Paper und Fachbroschüren der AOK zu den wich-
tigsten Regelungen rund um die Sozialversicherung 
unterstützen Unternehmen bei ihrer täglichen Arbeit.  
Im neuen E-Paper-Format lassen sich thematisch pas-
sende Rundschreiben, Gesetze und Tabellen direkt 
aufrufen. E-Paper und Broschüren zu elf sozialversi-
cherungsrechtlichen Themen stehen aktualisiert zum 
Download bereit.

→ aok.de/fk/broschueren

Podcast: AOK im Ohr
Was gibt es Neues in der Sozialversicherung? 
Wie fördern Arbeitgeber die Gesundheit der 
Beschäftigten? Im Podcast spricht die AOK mit 
Expertinnen und Experten über aktuelle The-
men und Trends rund um Sozialversicherung 
und Gesundheit im Betrieb. Abrufbar im Fach-
portal für Arbeitgeber, bei Apple Podcasts 
und Spotify.

→ aok.de/fk/podcast

Alle vier Jahre prüft die Deutsche 
Rentenversicherung (DRV), ob 
Unternehmen ihre Sozialversiche-
rungsbeiträge ordnungsgemäß 
abführen. 

→ aok.de/fk/online-
seminare-als-
video

Bei der seit 2023 grundsätzlich verpflich-
tenden elektronisch unterstützten Betriebs-
prüfung (euBP) übermitteln Arbeitgeber 
Unternehmensdaten digital per Entgeltab-
rechnungsprogramm direkt an die DRV. Dort 
checkt eine Software die Plausibilität der 
Daten, sodass der Prüfungstermin im Betrieb 
vor Ort entfallen kann. Eine Betriebsprüfung 
erfolgt in maximal sieben Schritten:
1. Die DRV informiert den Arbeitgeber über

die anstehende Betriebsprüfung.
2. Die DRV kündigt den Termin an.
3. Die DRV fordert vom Unternehmen Unter-

lagen an.
4. Der Arbeitgeber übermittelt die angefor-

derten Daten in der Regel elektronisch an
die DRV.
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https://www.aok.de/fk/tools
https://www.aok.de/fk/medien-und-seminare/medien/broschueren-sozialversicherung/
https://www.aok.de/fk/medien-und-seminare/medien/podcast/sv/
https://www.aok.de/fk/medien-und-seminare/seminare/online-seminare-als-video/
https://www.aok.de/fk/medien-und-seminare/seminare/online-seminare-als-video/
https://www.aok.de/fk/medien-und-seminare/seminare/online-seminare-als-video/

